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Kurztitel 

Behandlung von Grundbuchsstücken im Zuge agrarischer Operationen und Anlegung von Grundbüchern 
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14/02 Gerichtsorganisation; 20/11 Grundbuch 

Text 

§ 21. Die Verhandlungsschrift hat nur das Ergebnis der Verhandlungen und die wesentlichen 
Erklärungen der Parteien zu enthalten. Hatte der mit der Anlegung des Grundbuches betraute Richter 
zwischen widerstreitenden Anträgen der Parteien oder gegen den Widerspruch der Beteiligten zu 
entscheiden, so sind auch alle Anträge der Parteien, die Beweise sowie die Entscheidung samt Gründen 
ersichtlich zu machen. 
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